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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

Siede-Gewerbesalz 01

1.1. Produktidentifikator

7647-14-5CAS-Nr.:

231-598-3EG-Nr.:

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen 

abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des Gemischs

Das Produkt ist für den berufsmäßigen Verwender bestimmt.

Keine bekannt.

Verwendungen, von denen abgeraten wird

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Bilgram Chemie GmbHFirmenname:

Torfweg 4Straße:

D-88356 OstrachOrt:

Telefon: +49 7585 9312-0 Telefax:+49 7585 9312-94

E-Mail: werner.loeffler@bilgram.de

Abt. Labor: Herr Werner Löffler

Tel. +49 7585 9312-56

Auskunftgebender Bereich:

Nach Geschäftszeiten: Informationszentrale für Vergiftungen, Freiburg Tel.: 

0761-19240

1.4. Notrufnummer:

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Der Stoff ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

2.2. Kennzeichnungselemente

Hinweis zur Kennzeichnung

Der Stoff ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

Keine bekannt.

2.3. Sonstige Gefahren

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1. Stoffe

SODIUM CHLORIDE
Chemische Charakterisierung

Summenformel: NaCl

Gefährliche Inhaltsstoffe

AnteilBezeichnungCAS-Nr.

EG-Nr. Index-Nr. REACH-Nr.

Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

7647-14-5 Natriumchlorid, NaCl >95 %

231-598-3

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16.
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Weitere Angaben

REACH-Nr. 

Dieser Stoff ist nach Artikel 2 (7) und Anhang V REACH von der Registrierungspflicht ausgenommen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Personen in Sicherheit bringen.

Allgemeine Hinweise

Für Frischluft sorgen.

Nach Einatmen

Sofort mit viel Wasser für mindestens 15 Minuten abwaschen.

Nach Hautkontakt

Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch unter den Augenlidern. Eventuell 

vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt 

hinzuziehen.

Nach Augenkontakt

Mund mit Wasser ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken . Nie einer ohnmächtigen Person etwas durch 

den Mund einflößen. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen (wenn möglich dieses Etikett vorzeigen).

Nach Verschlucken

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Übelkeit 

Erbrechen

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

Das Produkt selbst brennt nicht.

Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.

Geeignete Löschmittel

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Keine bekannt.

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich. 

Brandrückstände und kontaminiertes Löschwasser müssen entsprechend den örtlichen behördlichen 

Vorschriften entsorgt werden.

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende 

Verfahren

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen. Wenn größere Mengen 

verschütteten Materials nicht eingedämmt werden können, sollen die lokalen Behörden benachrichtigt werden.

6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Mechanisch aufnehmen. Das aufgenommene Material gemäß Abschnitt Entsorgung behandeln . Nach der 

Reinigung Spuren mit Wasser wegspülen.

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7 

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
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Persönliche Schutzausrüstung: siehe Abschnitt 8 

Entsorgung: siehe Abschnitt 13

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Hinweise zum sicheren Umgang

Nicht brennbar. 

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Behälter trocken und dicht geschlossen halten. Ungeeignetes Material für Behälter/Anlagen: Eisen, Zink.

Anforderungen an Lagerräume und Behälter

Keine besonders zu erwähnenden unverträglichen Produkte.

Zusammenlagerungshinweise

Behälter trocken und dicht geschlossen halten.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen

13 (Nicht brennbare Feststoffe, die keiner der vorgenannten LGK zuzuordnen 

sind)

Lagerklasse nach TRGS 510:

7.3. Spezifische Endanwendungen

Keine Information verfügbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1. Zu überwachende Parameter

DNEL-/DMEL-Werte

CAS-Nr. Bezeichnung

DNEL Typ Expositionsweg Wirkung Wert

7647-14-5 Natriumchlorid, NaCl

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 2068,62 mg/m³

Arbeitnehmer DNEL, akut inhalativ systemisch 2068,62 mg/m³

Arbeitnehmer DNEL, langzeitig dermal systemisch 295,52 mg/kg 

KG/d

Arbeitnehmer DNEL, akut dermal systemisch 295,52 mg/kg 

KG/d

Verbraucher DNEL, langzeitig inhalativ systemisch 423,28 mg/m³

Verbraucher DNEL, akut inhalativ systemisch 423,28 mg/m³

Verbraucher DNEL, langzeitig dermal systemisch 126,65 mg/kg 

KG/d

Verbraucher DNEL, akut dermal systemisch 126,65 mg/kg 

KG/d

Verbraucher DNEL, langzeitig oral systemisch 126,65 mg/kg 

KG/d

Verbraucher DNEL, akut oral systemisch 126,65 mg/kg 

KG/d
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PNEC-Werte

BezeichnungCAS-Nr.

Umweltkompartiment Wert

7647-14-5 Natriumchlorid, NaCl

Süßwasser 5 mg/l

Mikroorganismen in Kläranlagen 0,5 mg/l

Boden 4,86 mg/kg

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten .

Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. 

Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe.

Schutz- und Hygienemaßnahmen

Dicht schließende Schutzbrille.

Augen-/Gesichtsschutz

Geprüfte Schutzhandschuhe sind zu tragen. Bitte Angaben des Handschuhlieferanten in Bezug auf 

Durchlässigkeit und Durchbruchzeit beachten. Auch die spezifischen, ortsbezüglichen Bedingungen, unter 

welchen das Produkt eingesetzt wird, in Betracht ziehen, wie Schnittgefahr, Abrieb und Kontaktdauer. 

Geeigneter Handschuhtyp: 

NBR (Nitrilkautschuk) 

Handschuhdicke 0,11mm

Durchdringungszeit: > 480min.

Handschutz

Geeigneter Körperschutz: langärmelige Arbeitskleidung. Vorbeugender Hautschutz durch Hautschutzsalbe.

Körperschutz

Normalerweise kein persönlicher Atemschutz notwendig. Bei Staubentwicklung Feinstaubmaske tragen.

Atemschutz

Wenn größere Mengen verschütteten Materials nicht eingedämmt werden können , sollen die lokalen Behörden 

benachrichtigt werden.

Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

weiß bis gelblich

festAggregatzustand:

Farbe:

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

geruchlosGeruch:

Prüfnorm

pH-Wert (bei 20 °C): 6 - 9 50 g/l H2O

Zustandsänderungen

801 °CSchmelzpunkt:

1461 °CSiedebeginn und Siedebereich:
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Dampfdruck:

  (bei 20 °C)

0 hPa

Dichte (bei 20 °C): 2,16 g/cm³ DIN 52102

Schüttdichte (bei 20 °C): 1200 - 1500 kg/m³ abhängig vom 

Kornspektrum

Wasserlöslichkeit:

  (bei 20 °C)

358 g/L

9.2. Sonstige Angaben

Keine Information verfügbar.

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1. Reaktivität

Keine gefährlichen Reaktionen bei vorschriftsmäßiger Lagerung und Handhabung.

10.2. Chemische Stabilität

Siehe auch Abschnitt 10.1

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Keine gefährlichen Reaktionen bei vorschriftsmäßiger Lagerung und Handhabung.

Keine bekannt.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Keine bekannt.

10.5. Unverträgliche Materialien

Es sind keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizität

BezeichnungCAS-Nr.

QuelleSpeziesDosisExpositionsweg

7647-14-5 Natriumchlorid, NaCl

RatteLD50 3000 mg/kgoral

KaninchenLD50 > 10000 

mg/kg

dermal

Reiz- und Ätzwirkung

Bei Augenkontakt kann es zu einer Reizung kommen. Kann die Schleimhäute reizen. 

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Sensibilisierende Wirkungen

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkungen

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

Aspirationsgefahr

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizität

CAS-Nr. Bezeichnung

[h] | [d]Aquatische Toxizität Dosis QuelleSpezies

Natriumchlorid, NaCl7647-14-5

Akute Fischtoxizität 96 h EchaLC50 5840 mg/l Lepomis macrochirus 

(Sonnenbarsch)

Akute Algentoxizität EchaErC50 2430 mg/l Algae and Cyanobacteria

Akute Crustaceatoxizität 48 h EchaEC50 4136 mg/l Daphnia magna (Großer 

Wasserfloh)

Fischtoxizität NOEC 252 - 533 

mg/l

33 d Fish Echa

Crustaceatoxizität NOEC 314 mg/l 21 d Aquatic Invertebrates Echa

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Die Methoden zur Bestimmung der biologischen Abbaubarkeit sind bei anorganischen Stoffen nicht 

anwendbar.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Kein Hinweis auf Bioakkumulationspotential.

Keine Information verfügbar.

12.4. Mobilität im Boden

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Dieser Stoff erfüllt nicht die PBT-/vPvB-Kriterien der REACH-Verordnung, Annex XIII.

Bei sachgemäßer Einleitung geringer Konzentrationen in adaptierte biologische Kläranlagen sind Störungen 

der Abbauaktivität von Belebtschlamm nicht zu erwarten.

12.6. Andere schädliche Wirkungen

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung

Die Zuordnung der Abfallschlüsselnummern/Abfallbezeichnungen ist entsprechend EAKV branchen- und 

prozessspezifisch durchzuführen. 

Die Abfallschlüsselnummer soll vom Verbraucher, aufgrund des Verwendungszwecks des Produkts, festgelegt 

werden. Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

Kontaminierte Verpackungen sind restlos zu entleeren, und können nach entsprechender Reinigung 

wiederverwendet werden. Nicht reinigungsfähige Verpackungen sind zu entsorgen.

Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Landtransport (ADR/RID)

14.1. UN-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.14.2. Ordnungsgemäße 

UN-Versandbezeichnung:

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.14.3. Transportgefahrenklassen:

14.4. Verpackungsgruppe: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Binnenschiffstransport (ADN)

14.1. UN-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.
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14.2. Ordnungsgemäße 

UN-Versandbezeichnung:

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.3. Transportgefahrenklassen: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.4. Verpackungsgruppe: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Seeschiffstransport (IMDG)

14.1. UN-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.14.2. Ordnungsgemäße 

UN-Versandbezeichnung:

14.3. Transportgefahrenklassen: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

14.4. Verpackungsgruppe: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.14.2. Ordnungsgemäße 

UN-Versandbezeichnung:

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.14.3. Transportgefahrenklassen:

Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften.14.4. Verpackungsgruppe:

14.5. Umweltgefahren

neinUMWELTGEFÄHRDEND: 

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Siehe Abschnitt 7. Es sind keine darüber hinausgehenden Maßnahmen erforderlich.

14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code

Nicht zutreffend.

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den 

Stoff oder das Gemisch

EU-Vorschriften

Zusätzliche Hinweise

Der Stoff ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

Nationale Vorschriften

1 - schwach wassergefährdendWassergefährdungsklasse:

gemäß VwVwS Anhang 2Status:

Kenn-Nummer gemäß Katalog wassergefährdender Stoffe: 270

Zusätzliche Hinweise

Registrierstatus 

Stoff/Produkt gelistet in folgenden nationalen Inventaren: 

EINECS - Europe

TSCA - USA

DSL - Canada

AICS - Australia

ECL - Korea

PICCS - Philippines

ENCS - Japan

IECSC - China

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Für diesen Stoff wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.
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ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Änderungen

Dieses Datenblatt enthält Änderungen zur vorherigen Version in dem/den Abschnitt(en): 3.

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse , sie stellen jedoch keine Zusicherung 

von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Bestehende Gesetze und 

Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten . 

Lieferant: 92002

Weitere Angaben
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